
Miete handelt und wie begründet die Landesregie-
rung ihre diesbezügliche Auffassung?

2. Sieht die Landesregierung in der angestrebten
Verfahrensweise einen Verstoß gegen § 14 Abs. 2
des Thüringer Sportfördergesetzes und wie begrün-
det sie ihre Auffassung?

3. Kontrolliert die Landesregierung die Einhaltung
des Thüringer Sportfördergesetzes im Zusammen-
hang mit Fördermittelvergaben, wenn ja, wie und
wenn nein, warum nicht?

4. Hält die Landesregierung angesichts dieser Plä-
ne der Stadt Eisenach die beabsichtigte Förderung
der oben genannten Dreifelderhalle für vertretbar
und wie begründet sie ihre Auffassung?

Vizepräsident Gentzel:

Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Soziales, Familie und Gesundheit, Herr Staats-
sekretär Dr. Schubert, bitte.

Dr. Schubert, Staatssekretär:

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und
Herren Abgeordneten, namens der Landesregie-
rung beantworte ich die Mündliche Anfrage der Ab-
geordneten Doht wie folgt:

Zunächst eine Vorbemerkung: Nach Auskunft der
Stadt Eisenach hat diese auf Grundlage ihrer Haus-
haltsnotlage ein Haushaltssicherungskonzept be-
schlossen. In dieses Konzept hat die Beteiligung
der erwachsenen Mitglieder in den ortsansässigen
Sportvereinen an den Betriebskosten der städti-
schen Sportanlagen Eingang gefunden. Dazu befin-
det sich die Stadt derzeit in Verhandlungen mit dem
Kreissportbund, welche jedoch noch nicht abge-
schlossen sind.

Zu Fragen 1 und 2: Da sich die gewählten Zah-
lungsmodalitäten noch im Entwurfsstadium befin-
den, auch als solche nicht vorliegen und darüber
noch Beratungsbedarf besteht, kann die Landesre-
gierung dazu momentan keine Stellungnahme ab-
geben.

Zu Frage 3: Die Landesregierung hat keine Voll-
zugskontrollaufgaben und auch keinen Sanktions-
katalog, weil das eigener Wirkungskreis der Kom-
mune ist. Gemäß § 14 Abs. 2 und 3 Thüringer
Sportfördergesetz besteht nur für die vom Land ge-
förderten Sport- und Spielanlagen die Zustim-
mungspflicht des jeweiligen mittelbewirtschaftenden
Ressorts der Landesregierung für den Fall, dass für
die geförderte Anlage Entgelte oder Gebühren er-
hoben werden sollen.

Zu Frage 4: Das hat sich im Prinzip mit Fragen 1
bis 3 auch mit beantwortet. Sollte die Dreifelderhal-
le gebaut werden, sollte die von uns gefördert wer-
den, was im Prinzip nicht abschießend entschieden

ist, dann wäre eine dortige Erhebung von Gebühren
bei uns zu beantragen. Ob die genehmigt wird, ist
dann noch eine andere Frage.

Vizepräsident Gentzel:

Nachfragen sehe ich nicht. Danke, Herr Staatsse-
kretär. Entschuldigung, es gibt eine Nachfrage
durch den Abgeordneten Kuschel.

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Danke, Herr Präsident. Herr Staatssekretär, ist der
Landesregierung bekannt, dass der Kreissportbund
Eisenach e.V. Ende Mai - also mit Schreiben vom
31.05. - gegenüber der Oberbürgermeisterin der
Stadt Eisenach erklärt hat: „Die Sportvereine sind
bereit, sich im Sinne des Sports und für die Stadt
Eisenach finanziell einzubringen, bitten aber um
Transparenz und Berücksichtigung ihrer berechtig-
ten Interessen“ und dass das als eine Art Zustim-
mung für das Modell der Stadtverwaltung anzuse-
hen ist und inwieweit hätte das Auswirkungen auf
den von Frau Doht nachgefragten Sachverhalt?

Dr. Schubert, Staatssekretär:

Von dem Vorgang haben wir gehört, aber den ken-
nen wir nicht im Detail. Deswegen kann ich das an
dieser Stelle auch nicht beurteilen.

Vizepräsident Gentzel:

Es gibt eine Nachfrage durch die Fragestellerin.

Abgeordnete Doht, SPD:

Inwieweit ist der Kreissportbund in der Lage, Ver-
träge zulasten Dritter abzuschließen?

Dr. Schubert, Staatssekretär:

Das ist eine gute Frage. Verträge zulasten Dritter -
ich bin zwar jetzt kein Jurist, aber die gehen sowie-
so generell nicht, meiner Ansicht nach -, demzufol-
ge, wenn es so einer wäre, wenn es ein Vertrag zu-
lasten Dritter wäre, geht es sicherlich nicht.

Vizepräsident Gentzel:

Weitere Nachfragen sehe ich jetzt nicht mehr. Dan-
ke, Herr Staatssekretär. Dann machen wir jetzt wei-
ter mit der Mündlichen Anfrage des Abgeordneten
Dr. Augsten von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN in der Drucksache 5/6210.

Abgeordneter Dr. Augsten, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:

Höhere Anforderungen an die Haltung von Schwei-
nen?

(Heiterkeit DIE LINKE)
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Was gibt es da zu lachen?

Das Land Nordrhein-Westfalen hat einen Antrag
zur Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsver-
ordnung in den Bundesrat eingebracht. Die Initiati-
ve hat die deutliche Verschärfung der Tierschutzan-
forderungen in der Schweinehaltung zum Ziel. Im
Kern geht es unter anderem um die Anhebung des
Mindestplatzangebots, die Bereitstellung von Be-
schäftigungsmaterial organischen Ursprungs wie
Stroh und Heu, die Erhöhung des Mindestrohfaser-
gehalts im Futter zur Stabilisierung des Magen-
Darm-Trakts sowie die Ausdehnung der Mindest-
säugezeit auf 28 Tage.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie beurteilt die Landesregierung die aktuellen
gesetzlichen Regelungen in der Tierschutz-Nutz-
tierhaltungsverordnung im Bereich Schweinehal-
tung bezüglich ihrer tierschutzrelevanten Wirksam-
keit?

2. Welche Auffassung vertritt sie zum Anliegen des
Landes Nordrhein-Westfalen, die Tierschutzanfor-
derungen in der Schweinehaltung zu verschärfen?

3. Welchen Einzelvorschlägen aus Nordrhein-West-
falen stimmt die Landesregierung ggf. zu, welche
lehnt sie mit welcher Begründung ab?

4. Wie wird sich Thüringen im Bundesrat in dieser
Angelegenheit verhalten und welche eigenen Initia-
tiven zur Verbesserung der Schweinehaltung wird
die Landesregierung ggf. einbringen?

Vizepräsident Gentzel:

Für die Landesregierung antwortet das Ministerium
für Soziales, Familie und Gesundheit, Herr Staats-
sekretär Dr. Schubert, bitte.

Dr. Schubert, Staatssekretär:

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und
Herren Abgeordneten, namens der Landesregie-
rung beantworte ich die Mündliche Anfrage des Ab-
geordneten Dr. Augsten wie folgt:

Zu Frage 1: Im Rahmen der Änderung des Tier-
schutzgesetzes und der Tierschutz-Nutztierhal-
tungsverordnung wurden bereits einige Verbesse-
rungen erreicht. Es ist jedoch erforderlich, die Hal-
tungsanforderungen ständig weiterzuentwickeln
und an neue wissenschaftliche Erkenntnisse anzu-
passen. Entsprechend laufen aktuell verschiedene
Aktivitäten zur Verbesserung des Schutzes von
Nutztieren.

Zu Fragen 2, 3 und 4: Das Anliegen des Landes
Nordrhein-Westfalen, die Durchschnittsanforderun-
gen in der Schweinehaltung zu verbessern, wird
von uns grundsätzlich unterstützt. Allerdings
besteht noch größerer Beratungsbedarf, so dass
Thüringen einer Vertagung des Antrags im Agrar-

ausschuss des Bundesrates zugestimmt hat. Des-
halb ist das Ergebnis der Beratung abzuwarten, be-
vor eine Positionierung der Landesregierung vorge-
nommen werden kann. Die Beratungen laufen noch
und gehen sehr ins Detail, so dass es jetzt noch zu
früh wäre, hier eine klare Position darzustellen.

Vizepräsident Gentzel:

Es gibt eine Nachfrage durch den Fragesteller.

Abgeordneter Dr. Augsten, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:

Herr Staatssekretär, wer verhandelt denn da mit
wem? Was gibt es da noch für einen Zeitraum? Es
muss ja im Bundesrat wieder mit auf die Tagesord-
nung gesetzt werden. Bis dahin muss eine Ent-
scheidung gefällt werden. Wie ist denn da der Zeit-
plan?

Dr. Schubert, Staatssekretär:

Das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen, wie der
genaue Zeitplan ist. Also was ich von meinen Fach-
leuten gehört habe, dass das im Herbst dann wie-
der aufgerufen werden soll, dass es bis dahin in
den Ausschüssen des Bundesrates weiterberaten
wird und sicherlich auf Fachebene. Vielleicht kön-
nen wir das noch schriftlich darstellen, wie das ge-
nau vom Ablauf her stattfindet, weil ich das jetzt
nicht weiß.

Vizepräsident Gentzel:

Es gibt eine weitere Nachfrage durch den Frage-
steller.

Abgeordneter Dr. Augsten, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:

Ich hatte es so verstanden, dass es in Thüringen
noch Beratungsbedarf gibt. Wenn nicht, welche
Auffassung vertritt denn Thüringen zum Beispiel zu
den hier aufgeführten Problemen?

Dr. Schubert, Staatssekretär:

Ich hatte ja gesagt, dass die Landesregierung
grundsätzlich das Anliegen von Nordrhein-Westfa-
len unterstützt. Das erst einmal. Aber wir können ja
jetzt hier nicht jedes einzelne Detail, was Sie aufge-
zählt haben und dann geht es ja noch weiter ins
Konkrete. Es muss ja ein konkreter Text vorliegen,
wie es genau geändert werden soll. Deshalb macht
es jetzt hier keinen Sinn, zu sagen, wir unterstützen
grundsätzlich immer alles, was da jetzt vorgelegt
wird, sondern dazu finden Verhandlungen, Beratun-
gen statt. Das Anliegen wird von uns unterstützt
und die Details werden wir dann bekannt geben,
wenn sie ausverhandelt sind.
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